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T a g e s o r d n u n g 

 

 

1) Ehrungen 

2) Bekanntgaben 

Anträge: 

Antrag der CSU vom 30.06.2021 „Antrag auf Überprüfung der Machbarkeit einer ständi-

gen Abwasserbeprobung/Monitoring zur frühzeitigen Ermittlung von Sars-COVID 2 Vi-

ren-Hotspots“ 

Antrag der FW vom 02.07.2021 „Einführung eines Freisinger Lebensretter/Courageprei-

ses“ 

Antrag der FW vom 02.07.2021 „Aufstellen von Notrufsäulen entlang der Freisinger Ba-

deseen“ 

Außerhalb der Tagesordnung: 

Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 26.06.2021 Antrag zur Aufstellung des Bebauungs-

plans „Neustifter Feld“  

Anfrage der SPD-Fraktion „Verkehrssicherheit im Ortsteil Erlau + Radwegverbindung 

Freising-Erlau-Zolling“ 

Antrag der CSU vom 16.07.2021 „Antrag auf Förderung des Freisinger Spitzensports“ 

3) 2. Änderungssatzung zur Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Freising 

(Kindertageseinrichtungssatzung – KitaS) 

4) Generalsanierung Asamgebäude (P1) 

a) Zwischenstandsbericht 

b) Erhöhung der Gesamtbaukosten 

c) Termine  

5) ESL – Erweiterung Grundschule St. Lantbert 

a) Erhöhung der Projektkosten 

b) Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel  

Außerhalb der Tagesordnung: 
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Beschaffung/Nutzung von (mobilen) Luftreinigungsgeräten in Schulen/Kitas in städtischer 

Trägerschaft. 

6) Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH - Jahresabschluss  

a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 

zum 31.12.2020 einschließlich Lagebericht  

b) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH für das 

Geschäftsjahr 2020  

c) Entlastung der Geschäftsführung der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH für 

das Geschäftsjahr 2020 

7) Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH - Jahresabschluss  

a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Ver-

kehrs- GmbH  

b) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-

GmbH für das Geschäftsjahr 2020  

c) Entlastung des Geschäftsführers der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-

GmbH für das Geschäftsjahr 2020 

8) Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Projekt-GmbH - Jahresabschluss  

a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Pro-

jekt-GmbH zum 31.12.2020  

b) Entlastung der Geschäftsführung der Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Projekt- 

GmbH für das Geschäftsjahr 2020  

c) Bestellung und Beauftragung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2021 

der Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Projekt-GmbH 

9) Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs- GmbH - Jahresabschluss a) Feststel-

lung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs- 

GmbH zum 31.12.2020  

b) Ergebnisverwendung 2020  

c) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs-

GmbH für das Jahr 2020  

d) Entlastung des Geschäftsführers der Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwal-

tungs-GmbH für das Jahr 2020 



 65 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

10) Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG - Jahresabschluss  

a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien 

KG zum 31.12.2020  

b) Ergebnisverwendung 2020  

c) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG für 

das Geschäftsjahr 2020  

d) Entlastung der Komplementärgesellschaft Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Ver-

waltungs-GmbH  

e) Verzinsung des Eigenkapitaldarlehens 2021nderung der Gebührensatzung der Sing- 

und Musikschule der Stadt Freising 

11) Berichte und Anfragen 

a) Bericht zur Anfrage vom 24.06.2021 „Verstärkter Schwimmunterricht“ 

b) Bericht StRin Dr. Reitsam bzgl. „Kurs zur Digitalisierung der Generation 60 +“ 

c) StR Drobny zum „Fluglärm“ 

 

 

 

 

TOP 1 Ehrungen 

Anwesend: 33 

 

  

TOP 2 Bekanntgaben 

 Antrag der CSU vom 30.06.2021 „Antrag auf Überprüfung der Machbarkeit einer 

ständigen Abwasserbeprobung/Monitoring zur frühzeitigen Ermittlung von Sars-CO-

VID 2 Viren-Hotspots“  

 Antrag der FW vom 02.07.2021 “Einführung eines Freisinger Lebensretter/Coura-

gepreises“  

Antrag FW vom 02.07.2021 „Aufstellen von Notrufsäulen entlang der Freisinger Ba-

deseen“ 

Anwesend: 33 
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Die Anträge werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Außerhalb der Tagesordnung: 

Antrag Bündnis 90/Die Grünen vom 26.06.2021 Antrag zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans „Neustifter Feld“ 

Anfrage der SPD-Fraktion „Verkehrssicherheit im Ortsteil Erlau + Radwegverbin-

dung Freising-Erlau-Zolling“ 

Antrag der CSU vom 16.07.2021 „Antrag auf Förderung des Freisinger Spitzen-

sports“ 

Anwesend: 33 
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Die Anträge werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

TOP 3 2. Änderungssatzung zur Satzung für die Kindertageseinrichtungen der 

Stadt Freising 

 (Kindertageseinrichtungssatzung – KitaS) 

 Anwesend:  33 

 

Im laufenden Dienstgeschäft wurde festgestellt, dass viele Kleinigkeiten in der KitaS nicht 

geregelt sind, die in der Kindertageseinrichtung oder im Amt immer wieder zu Diskussionen 

mit Eltern führten. Aus diesem Grund wurde die KitaS in einigen Punkten geändert. Die Pa-

ragraphen, die geändert werden, sind nachfolgend mit dem neuen Text angeführt: 

 

§ 6 Abs. 6 neu: 

Der Antrag auf Aufnahme in eine Kinderkrippe kann während des Kalenderjahres fortlaufend 

im Amt für Kindertagesstätten und Schulen der Stadt Freising gestellt werden. Bei der An-

tragstellung ist das Geburtsdatum des Kindes durch die Geburtsurkunde oder ein geeignetes 

Dokument nachzuweisen. Der Antrag auf Aufnahme in eine Kinderkrippe erfolgt für das Be-

treuungsjahr (01.09. – 31.08.) in dem die Aufnahme beabsichtigt ist. Nach Ablauf des ge-

wünschten Betreuungsjahres ist eine erneute Anmeldung erforderlich, sofern bis zu diesem 

Zeitraum keine Platzzuteilung erfolgt ist. 

 

§ 8 Abs. 1 neu: 

Die Aufnahme von Kindern in eine städtische Kindertageseinrichtung erfolgt bis zur Schaf-

fung eines bedarfsgerechten Angebotes nach folgenden Kriterien, soweit nicht § 7 ergän-

zende Regelungen trifft.  

Vorrangig werden Kinder aufgenommen, die diese Kriterien erfüllen: 

• Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden 

• Kinder, deren Wohl nicht gesichert ist, sofern ausreichend Kapazitäten gem. § 9 Abs. 2 zur 

Verfügung stehen 
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• Kinder, die bereits wiederholt in einer Einrichtung der selben Altersklasse angemeldet wer-

den, sofern bei der ersten Anmeldung zu Beginn des gewünschten Betreuungsjahres das er-

forderliche Alter nach § 1 Abs. 2 Buchst. a) bis b) erreicht ist. 

•  Kinder, bei denen beide Personensorgeberechtigten oder der alleinerziehende Elternteil 

nachweislich erwerbstätig sind 

• Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt wurden 

Für weitere freie Plätze wird eine Auswahl nach folgenden Kriterien getroffen: 

• Schulkinder, die die erste Jahrgangsstufe einer Grund- oder Förderschule besuchen 

• Kinder, die unabhängig von ihrer oder der Staatsangehörigkeit der Personensorgeberech-

tigten einer besonderen sprachlichen Förderung bedürfen  

• Kinder, deren Eltern oder deren alleinerziehende Elternteile eine Ausbildung oder eine 

Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne Dienst-

leistungen am Arbeitsmarkt absolvieren 

• Kinder von Eltern, die drei oder mehr Kinder im Alter bis 12 Jahren haben,  

• täglich höhere Nutzungszeit gegenüber geringerer Nutzungszeit  

• Geschwisterkind/er, die bereits in der gleichen Einrichtung betreut werden, vorausgesetzt, 

das bereits betreute Kind verbleibt noch eine angemessene Zeit, in der Regel mehr als drei 

Monate, in der Einrichtung 

• Kinder je nach Altersstufen  

 

§ 8 Abs. 2 neu: 

Aus pädagogischen Gründen werden Kinder, die bereits in einer Einrichtung oder in Tages-

pflege betreut und auf Grund ihres Alters in einen Kindergarten wechseln werden, bis zu ei-

nem bestimmten Geburtsdatum bevorzugt. Diese Altersgrenze wird jährlich bei der Platz-

vergabe entschieden. Die Einrichtungsleitung unterstützt die Eltern bei der Platzsuche.  

 

§ 8 Abs. 3 neu: 

Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der Altersgrenzen nach § 1 Abs. 2 Buchst. a) bis c). Sollte 

bei Kinderkrippe und Kinderhort einer der in Abs. 1 genannten Dringlichkeitsgründe im Nach-

hinein wegfallen, kann die Aufnahme widerrufen werden (§ 10 Abs. 6). 

 

§ 11 Abs. 2 neu: 
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Die Kindergärten sind wochentags von 7:30 bis 14:00 Uhr geöffnet. Einzelne Einrichtungen 

(Ganztageseinrichtungen) bieten längere Betreuungszeiten, welche sich aus dem jeweiligen 

Konzept der Kindergärten ergeben. (alt: Die Kernzeit ist von 8:30 bis 12:30 Uhr) Die Kernzeit 

ist in der Konzeption der einzelnen Kindertageseinrichtung festgelegt. Aus pädagogischen 

Gründen sollen die Kinder in dieser Zeit anwesend sein. Zur Erfüllung des pädagogischen 

Konzepts beträgt die Buchungszeit pro Gruppe täglich mindestens die Buchungskategorie 4 

– 5 Stunden. Bring- und Holzeiten sind in diese Zeit eingerechnet.  

 

Die Änderungen in den §§ 9, 16, und 21 sind eine Folgerung aus den beabsichtigten Ände-

rungen, bzw. verwenden eine geschlechtsneutrale Bezeichnung. 

 

In der Sitzung am 13.07.2021 wird die Satzungsänderung dem Kulturausschuss als Empfeh-

lungsbeschluss für den Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. 

 

Beschluss Nr. 79/12a 

Anwesend: 33   Für: 33 Gegen: 0 den Antrag 

 

Die 2. Änderung der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Freising (Kinderta-

geseinrichtungssatzung – KitaS), die wesentlicher Bestandteil des Beschlusses ist und der 

Erstschrift des Protokolls in Ablichtung beiliegt, wird beschlossen. 

 

 

 

TOP 4 Generalsanierung Asamgebäude 

a) Zwischenberichtsbericht b) Erhöhung der Gesamtbaukosten c) Termine 

Anwesend: 33 

 



 77 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 78 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 79 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 80 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Beschluss Nr.80/12a 

Anwesend: 35   Für: 35 Gegen: 0 den Antrag: 

 

1. Der Zwischenstandsbericht zum Projekt wird zur Kenntnis genommen. 

 

2. Der Anpassung der Gesamtbaukosten für das 1.Teilprojekt von 10.695.000,00 Euro auf 

11.650.000,00 Euro wird vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Haushalt 

2022 gemäß Sachbericht zugestimmt. 
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3. Der Anpassung der Gesamtbaukosten für das 2.Teilprojekt von 10.940.000,00 Euro auf 

14.670.000,00 Euro wird vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Haushalt 

2022 gemäß Sachbericht zugestimmt. 

 

4. Der Anpassung der Gesamtbaukosten für das 3.Teilprojekt von 16.500.000,00 Euro auf 

18.130.000,00 Euro wird vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Haushalt 

2022 gemäß Sachbericht zugestimmt. 

 

5. Der Anpassung der Gesamtbaukosten für das Teilprojekt 41 von 3.650.000,00 Euro auf 

3.750.000,00 Euro wird vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Haushalt 

2022 gemäß Sachbericht zugestimmt.  

 

6. Der Anpassung der Gesamtbaukosten für das Teilprojekt 42 von 4.325.000,00 Euro auf 

4.475.000,00 Euro wird vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Haushalt 

2022 gemäß Sachbericht zugestimmt. 

 

7. Der Anpassung der Gesamtbaukosten für das 5. Teilprojekt von 5.740.000,00 Euro auf 

6.325.000,00 Euro wird vorbehaltlich der Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Haushalt 

2022 gemäß Sachbericht zugestimmt. 

 

8. Der Bericht zur aktuellen Terminsituation gemäß Sachbericht wird zur Kenntnis genom-

men. Die Verwaltung und das Planungsteam werden beauftragt, das Asamgebäude bis spä-

testens November 2023 bezugsfertig                       

 

 

 

TOP 5 ESL – Erweiterung Grundschule St. Lantbert 

a) Erhöhung der Projektkosten b) Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel 

Anwesend: 34 

 

1. Bestehende Beschlusslage 



 82 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

Mit Beschluss des Stadtrats vom 17.09.2020 wurde das Projekt mit Gesamtbaukosten von 

3,85 Mio. € brutto beschlossen. 

 

2. Planung 

Der geplante zweigeschossige Erweiterungsbau der Schule umfasst 4 Klassenräume mit 

Flur- und Garderobenbereichen und Schüler-WCs im Obergeschoss sowie eine Küche 

(Cook & Chill) mit Speisesaal, Personalräume und Schüler- und Personal-WCs sowie einen 

Technikraum im Erdgeschoss. Die Erschließung erfolgt über eine Treppe und barrierefrei 

über einen Fahrstuhl. 

 

3. Kosten 

Mit der qualifizierten Kostenberechnung vom 14.09.2020 wurden für das Projekt Gesamtkos-

ten von 3,85 Millionen Euro brutto ermittelt. 

Nach Submission und teilweiser Vergabe der ersten Ausschreibungspakete im Vergabevolu-

men von ca. 50% der Bauleistungen ergeben sich gegenüber der qualifizierten Kostenbe-

rechnung Mehrkosten in Höhe von ca. 160.000,- Euro brutto. Dies entspricht einer Mehrung 

der Projektsumme von etwa 4%. 

 

Zurückzuführen ist dies auf deutliche Preissteigerungen bei Baustoffen seit dem Frühjahr 

2021, die teilweise in allen Bereichen der Bauwirtschaft zu verzeichnen waren. Bauholz, 

Kunststoffe, Dämmungen, Bitumen und Kleber waren den höchsten Preissteigerungen unter-

worfen. 

 

Die Ursache der teils anhaltenden Preissteigerungen ist einerseits eine Corona-bedingte 

weltweite Rohstoffknappheit, die zu einer verringerten Produktion einzelner Baustoffe geführt 

hat; hinzu kommt eine verstärkte Nachfrage nach Baustoffen durch Länder wie die USA oder 

China, die großflächig Erzeugermärkte aufgekauft haben und aufkaufen. Dies führte zu nicht 

vorhersehbaren Preissteigerungen zum späten Frühjahr dieses Jahres und in der Folge zu 

nicht vorhersehbaren Submissionsergebnissen für das Bauvorhaben. 

 

Insbesondere bei den Zimmerarbeiten schlug sich dies deutlich nieder. Um den Submissi-

onszeit-raum der Ausschreibung dieses Gewerks stiegen die Preise im Wochenschritt derart 
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an, dass in der Folge kein zuschlagsfähiges Angebot erzielt werden konnte und die Aus-

schreibung wiederholt werden musste. Gemäß den Empfehlungen des Bundes und des zu-

ständigen bayerischen Staatsministeriums für kommunale Ausschreibungen wurde die Aus-

schreibung mit Stoffpreisgleit-klauseln versehen, um zuschlagsfähige Angebote zu erhalten. 

Bei der Anwendung dieser Klauseln wird der Materialpreis zum Angebotszeitpunkt ermittelt 

und angeboten, jedoch der Preis zum Zeitpunkt der Lieferung auf die Baustelle abgerechnet. 

Herangezogen werden hierbei die Daten des statistischen Bundesamtes. Dies gibt den Fir-

men die Sicherheit bei übermäßigen Preissteigerungen noch auskömmlich entlohnt zu wer-

den und motiviert sie ggf. zur Abgabe eines Angebotes. Die Anwendung der Klausel bedeu-

tet daher, dass die Preise gegenüber dem Auftrag steigen aber auch sinken können. Nach 

der am 08.07.2021 erfolgten Submission der EU-weit erfolgten Ausschreibung für die Zim-

merarbeiten wurden vier Angebote eingereicht, wobei der günstigste Bieter die qualifizierte 

Kostenberechnung um ca. 165.000,- Euro brutto, bzw. 32% überschreitet. 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht empfohlen werden, das Projekt zu stoppen, um zu einem 

späteren Zeitpunkt – der möglicherweise erst in einem Jahr ist – gegebenenfalls eine günsti-

gere Marktlage abzuwarten. Ob, wann und in welchem Maße die derzeitigen Preise sinken 

werden, lässt sich derzeit seriös nicht einschätzen. 

 

Dadurch würden bei einer Verschiebung des Projektes unkalkulierbare Kosten- und Terminri-

siken entstehen, die unter Umständen deutlich höhere als die aktuell ermittelten Kosten nach 

sich ziehen würden. Es müsste zudem einkalkuliert werden, dass durch Stillstandzeiten und 

Wartezeiten zusätzliche Kosten bei den bereits beauftragten Auftragnehmern entstehen wür-

den. 

 

Zugleich ist die Fertigstellung der zusätzlichen Klassen- und Ganztagsräume, sowie der 

Schulküche und –mensa dringend zum Schuljahr 2022/2023 erforderlich. 

 

Die bisherige erneute Ausschreibung der Zimmerarbeiten und die daraus resultierenden Ver-

zögerungen können durch Umstrukturierung des Bauzeitenplans voraussichtlich kompensiert 

werden. Eine weitere Verzögerung, etwa durch das Abwarten von Marktentwicklungen, 

würde eine spätere Inbetriebnahme nach sich ziehen. 
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Um die aktuellen Entwicklungen am Markt im Projekt abzubilden, wurden auch die übrigen, 

noch zur Ausschreibung ausstehenden Gewerke unter Berücksichtigung der gegenwärtigen 

Preissteigerungen überprüft und dort, wo es angezeigt war, entsprechend hochgerechnet. 

 

Aus den bereits erfolgten Vergaben, der Submission für die Zimmerarbeiten und den Hoch-

rechnungen ergibt sich somit eine gesamte Kostenerhöhung von 450.000,- Euro brutto, bzw. 

11,6% gegenüber der Kostenberechnung. Die angepassten Projektkosten liegen somit bei 

4,30 Millionen Euro brutto. 

 

Die Mittel für die Kostenerhöhung sind aktuell im Projekt nicht vorhanden, können aber durch 

die Umschichtung überplanmäßiger Haushaltsmittel von den Haushaltsstellen 1-2302-9452 

(Josef-Hofmiller-Gymnasium, Neubau Dreifachturnhalle ohne Hallenbad) und 1-2150-9409 

(Neubau Grund- und Mittelschule Steinpark) bereitgestellt werden. 

 

Die ermittelten Kosten bilden die zum jetzigen Zeitpunkt bekannte Marktlage ab. Es ist je-

doch nicht absehbar, wie die Preise sich in der nahen Zukunft entwickeln.  

 

Die aktuellen Gesamtbaukosten enthalten keine Risikorückstellungen für Planungs- und Aus-

führungsrisiken. Dazu zählen insbesondere: 

- Baugrundrisiken über die vorliegenden Untersuchungsergebnisse hinaus (z.B. Tragfähig-

keit, Kontamination,  

  Grundwasser, etc.) 

- Witterungsrisiken (z.B. längere Frost- und Winterperioden als üblich, Unwetter, etc.) 

- Baubetriebliche Risiken (z.B. Firmeninsolvenzen, gestörter Bauablauf, etc.) 

- Marktrisiken – Zeitpunkt der Ausschreibung (Bieterbeteiligung, Höhe der Angebote, Auslas-

tung der  

  Unternehmen, etc.) 

- Kosten- und Terminrisiken aufgrund genehmigungsrechtlicher Auflagen (zusätzliche be-

hördliche Auflagen,  

   Änderung in der Gesetzgebung und technischen Vorschriften, EnEV, etc.) 
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- Kosten- und Terminrisiken aus Ausschreibungen (VOB, VOL - Nachprüfverfahren nach 

GWB – Projektstillstand, 

   etc.) 

- Preissteigerungsrisiken während der Bauphase (Lohn- und Materialkosten, Energie-kosten, 

etc.) 

- Risiken aufgrund von Verzögerungen in der Entscheidungsfindung im Planungs- und Bau-

prozess 

 

4. Termine 

Vorbehaltlich eines reibungslosen Bauablaufs und des abschließenden Aufklärungsge-

sprächs mit dem potentiellen Auftragnehmer der Zimmerarbeiten mit anschließender Beauf-

tragung nach Freigabe der höheren Projektkosten ist die Inbetriebnahme zum September 

2022 noch möglich. 

 

Beschluss Nr.81/12a 

Anwesend: 35   Für: 35 Gegen: 0 den Antrag: 

 

A) Der Erhöhung der Gesamtbaukosten für das Projekt „ESL – Erweiterung der Grundschule 

St. Lantbert“ um 450.000,- Euro auf 4,30 Mio. Euro wird zugestimmt. 

 

B) Die notwendigen überplanmäßigen Haushaltsmittel in Höhe von 450.000,- Euro sollen von 

den Haushaltsstellen 1/2302/9452 und 1/2150/9409 umgeschichtet werden. 

 

 

 

Zu nachfolgendem Punkt wurde eine Tischvorlage ausgeteilt. 

 

Außerhalb der Tagesordnung: 

Beschaffung/Nutzung von (mobilen) Luftreinigungsgeräten in Schulen/Kitas in 

städtischer Trägerschaft 

Anwesend: 35 
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     T I S C H V O R L A G E 
 

I. Sachbericht des Fachamtes 
 
 

Beschaffung / Nutzung von (mobilen) Luftreinigungsgeräten in Schulen / Kitas 
in städtischer Trägerschaft 
 
A) Förderprogramme Bayern: 
 
Die bayerische Staatsregierung hat mit Beschlüssen vom 29. Juni und 6. Juli 
2021 ein nochmaliges Förderprogramm aufgelegt, mit dem die kommunalen 
und privaten Schulaufwandsträger bei der Umsetzung technischer Maßnahmen 
zum infektionsschutzgerechten Lüften in ihren Einrichtungen finanziell unter-
stützt werden. 
 
Am 14.07.2021 wurden zwei neue Richtlinien zur Förderung von Investitionskosten 
für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen und in 
der Kinderbetreuung bekannt gemacht. 
 
Zuwendungsfähig ist die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten. Der staatli-
che Förderanteil liegt bei bis zu 50 Prozent, der Förderhöchstbetrag pro Raum be-
trägt maximal 1.750 Euro. 
 
Förderfähige Räume sind in Schulen Klassen- und Fachräumen und in Kindertages-
stätten Gruppen- und Funktionsräume. 
 
Es werden Geräte mit Filtertechnologie, UV-C-Technologie, Ionisations- und Plasma-
technologie oder Kombinationen aus diesen Technologien gefördert. Der Luftdurch-
satz der Geräte soll einen fünf- bis sechsfachen Luftdurchsatz des Raumvolumens 
pro Stunde gewährleisten. Der Schalldruckpegel darf 40 ab (A) in einer Betriebsstufe 
nicht überschreiten. 
 
 
 
B) Informationen des Umweltbundesamts zu mobilen Luftreinigungsgeräten 
vom 09.07.2021: 
 
Neben der Einhaltung der Hygieneregeln („AHA“) bleibt daher die regelmäßige Lüf-
tung über die Fenster die wichtigste Maßnahme zur Reduzierung der Virenmengen in 
der Luft sowie zur Aufrechterhaltung einer gesunden Raumluft („AHA+L“).  
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Die nachhaltigste Maßnahme zur Verbesserung der Innenraumlufthygiene, deren Er-
folg auch nach Beendigung der Pandemie anhält, ist der Einbau stationärer (= fest 
installierter) raumlufttechnischer (RLT)-Anlagen.  
 
Dort, wo nicht ausreichend gelüftet werden kann, helfen kontinuierlich betriebene, 
einfache Zu- und Abluftanlagen oder mobile Luftreiniger, die Virenlast im Raum 
ebenfalls in einer Größenordnung von bis zu 90 Prozent zu reduzieren. 
 
Das Umweltbundesamt teilt Schulräume aus innenraumhygienischer Sicht in drei Ka-
tegorien ein und bewertet diese bezüglich des Einsatzes vom mobilen Luftreini-
gungsgeräten: 
 
Kategorie 1:  
Räume mit guter Lüftungsmöglichkeit (raumlufttechnische Anlage und/oder Fenster 
weit zu öffnen) Diese Voraussetzungen sind in der Mehrzahl der Schulräume gege-
ben. 
 
In Räumen der Kategorie 1 ist der Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte nicht notwen-
dig, wenn ein Luftaustausch entweder durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften o-
der durch raumlufttechnische Anlagen gewährleistet wird. 
 
Kategorie 2:  
Räume mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit (keine raumlufttechnische Anlage, 
Fenster nur kippbar bzw. Lüftungsklappen mit minimalem Querschnitt). Erhebungen 
in zwei Bundesländern zufolge liegt der Anteil solcher Klassenräume bei rund 15 bis 
25 Prozent. 
 
In Räumen der Kategorie 2 kann als technische Maßnahme die Zufuhr von Außenluft 
durch den Einbau einfach und rasch zu installierender Zu- und Abluftanlagen erhöht 
werden. Alternativ ist der Einsatz mobiler Luftreiniger sinnvoll. 
 
Kategorie 3:  
Nicht zu belüftende Räume 
 
Räume der Kategorie 3 werden aus innenraumhygienischer Sicht für den Schulunter-

richt nicht empfohlen. Der Einsatz von Luftreinigern in solchen Räumen ergibt keinen 
Sinn, da kein Luftaustausch mit der Außenluft (Lüftungserfolg) gewährleistet wird. 
 
 
C) Informationen des Robert Koch Instituts zu mobilen Luftreinigungsgeräten 
vom 30.06.2021: 
 
Generell ist das Risiko der Übertragung von SARS-CoV-2 im Nahfeld und bei länge-
rem und engerem Kontakt am höchsten. Bei längerem Aufenthalt in z.B. kleinen, 
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schlecht oder nicht belüfteten Räumen, in denen sich viele Personen aufhalten, kann 
eine Übertragung durch infektiöse, kleine luftgetragene Partikel (Aerosole) auch über 
eine größere Distanz als 1,5 m erfolgen.  
 
Solche Aerosole können am besten durch regelmäßiges Lüften bzw. bei raumluft-
technischen Anlagen durch einen Austausch der Raumluft unter Zufuhr von Frischluft 
(oder durch eine entsprechende Filtrierung) in Innenräumen reduziert bzw. entfernt 
werden.  
 
Die falsche Annahme, dass bei Einsatz eines bestimmten Gerätes innerhalb eines 
Raumes auf weitere Maßnahmen z.B. die Einhaltung von Abstandsregeln oder das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden kann, sollte unbedingt ver-
mieden werden.  
 
Daher ist es wichtig, darauf zu achten, dass der Einsatz solcher Geräte nicht zu ei-
nem Gefühl der „falschen Sicherheit“ führt, und dass die empfohlenen infektionsprä-
ventiven Maßnahmen (AHA+L-Regel) weiterhin befolgt werden. 
 
 
D) Informationen des Umweltbundesamts- sachgerechte Lüften in Bildungsein-
richtungen: 
 
In Ihrer Broschüre „Anforderungen an Lüftungskonzepten in Gebäuden, Teil I Bil-
dungseinrichtungen“ vom November 2017 äußert sich das Umweltbundesamt zum 
sachgerechten Lüften in Bestandsbauten mit Fensteröffnung (ohne Lüftungstechnik) 
wie folgt. 
 
Wichtig ist, dass beim Lüften alle Fenster regelmäßig – auch in der Heizperiode – 
kurzzeitig weit geöffnet werden (Stoßlüftung). Ein Lüften zum Flur hin ist ebenso un-
zweckmäßig wie ein Lüften über Kippstellung der Fenster (Ausnahme: dauerhaft ge-
kippte Fenster im Sommer) 
 
Die Stoßlüftung soll erfolgen: 
 

 Vor Unterrichtsbeginn sollen alle Fenster in einem Klassenraum 5 bis 10 Mi-

nuten so weit wie möglich geöffnet werden.  
 

 In jeder kurzen Pause sollen alle Fenster im Klassenraum ebenfalls soweit wie 
möglich für die gesamte Dauer der Unterrichtspause weit geöffnet werden 
 

 In jeder langen Pause (Hofpause) soll die Lüftungsdauer vorzugsweise eben-
falls über die ganze Pause erfolgen. Im Winter bei sehr niedrigen Temperatu-
ren unter dem Gefrierpunkt, reicht es, die Fenster in der langen Pause circa 
5–10 Minuten geöffnet zu halten.  
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 Während des Unterrichts muss bei üblicher Raumbelegung zusätzlich gelüftet 

werden. Eine generelle Vorgabe gibt es hier nicht. Eine CO2-Ampel kann hel-
fen, die notwendigen Lüftungsintervalle während des Unterrichts anzuzeigen. 
 

 
 
E) Bestand Schulen / Kita´s in städtischer Trägerschaft: 

 
Derzeit befinden sich neun Schulen und fünfzehn Kindertagesstätten in städti-
scher Trägerschaft. 
 
Die Räumlichkeiten der Schulen und Kita´s in der städtischen Trägerschaft verfügen 
über Fenster, welche weit zu öffnen sind und teilweise über raumlufttechnische An-
lage. Der Großteil der Räume wäre nach derzeitigem Sachstand der Kategorie 1 aus 
innenraumhygienischer Sicht nach Umweltbundesamt zuzuordnen. 
  
Wenige Bereiche werden derzeit noch geprüft, ob diese der Kategorie 2 oder 3 zuzu-
ordnen wären. Dies betrifft insbesondere das Josef- Hofmiller- Gymnasium. Gemäß 
Umweltbundesamt handelt es sich um einen grenzwertigen Fall, d. h. die freie Lüf-
tung könnte ausreichen, aber auch nicht. Eine Überprüfung erfolgt aktuell gemäß den 
Empfehlungen des Umweltbundesamts. 
 
 
F) Technische Rahmenbedinungen beim Einsatz von mobile Luftreinigungsge-
räte: 
 
Folgende Technische Rahmenbedingungen sollten mobile Luftreinigungsgeräte ha-
ben, insofern diese in Gebäude der Stadt Freising aufgestellt werden müssen oder 
sollen: 

 
 Der Luftdurchsatz muss mindestens einen fünffachen Luftdurchsatz des 

Raumvolumens pro Stunde gewährleisten. 
 

 Bei einem fünffachen Luftdurchsatz darf der Schalldruckpegel von 40 dB(A) 
nicht überschritten werden. 
 

 Die Empfehlungen der DGUV hinsichtlich der Behaglichkeit in Innenräumen 
(„Bei einer Lufttemperatur von +20 °C tritt bei einer mittleren Luftgeschwindig-
keit unter 0,15 m/s und einem Turbulenzgrad von 40 % üblicherweise keine 
unzumutbare Zugluft auf.“) ist zu berücksichtigen. 

 
 
G) Förderfähige Räume: 
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G1: Anzahl der förderfähigen Räume Kategorie 2 - Schulen: 
 

 Josef-Hofmiller-Gymnasium       81 Räume 
 
Summe Kategorie 2       81 Räume 
 

 

Derzeit werden die Räume im Josef- Hofmiller- Gymnasium überprüft, ob diese der 
Kategorie 2 nach innenraumhygienischer Sicht (UBA) zuzuordnen sind.  
 
Wenn diese der Kategorie 2 zuzuordnen wären, würde die Anzahl der förderfähigen 
Räume in 81 betragen. Ansonsten wäre diese Anzahl auch der Kategorie 1 zuzu-
rechnen. 
 
G2: Anzahl der förderfähigen Räume Kategorie 1+2 - Schulen: 
 

 Grundschule St. Korbinian        30 
Räume  

 Grundschule St. Lantbert         33 
Räume  

 Grundschule Vötting         23 
Räume  

 Grundschule Pulling         7 
Räume  

 Grund- und Mittelschule Neustift        39 
Räume  

 Grund- und Mittelschule Paul- Gerhardt      50 
Räume  

 Mittelschule Lerchenfeld         27 
Räume  

 Josef-Hofmiller-Gymnasium        81 
Räume  

 Schulpavilions Finkenstraße       14 
Räume  

Summe Kategorie 1 und 2      304 Räume  
 
G3: Anzahl der förderfähigen Räume Kategorie 1+2 – Kita´s: 
 

 Kita Isarhüpfer          14 
Räume 

 Kita Sonnenschein          11 
Räume 
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 KiGa Neustift I          10 
Räume 

 KiGa Neustift II / KiHo Lerchenfeld      12 
Räume 

 KiGa KiKri Wetterstein         23 
Räume 

 KiHo Neustifter Kinderhort        2 
Räume 

 KiGa Im Sonnenhof         5 
Räume 

 KiTa Haus des Kindes         16 
Räume 

 KiGa Seilerbrückl          5 
Räume 

 KiGa Pulling           7 
Räume 

 KiGa St. Klara          12 
Räume 

 KiGa Lerchennest          20 
Räume 

 KiKri Traumallee          13 
Räume 
Summe Kategorie 1 und 2      150 Räume 

 
 
H) Grobkostenübersicht: 
 
H1: Grobkostenübersicht Schulen: Räume der Kategorie 2: 

 
 Investitionskosten für 84 Geräte         

380.000,00  € 
 voraussichtlich möglicher Förderbetrag        

140.000,00 € 
 verbleibender Eigenanteil der Stadt Freising        

240.000,00  € 
 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) erstes Jahr       

10.000,00 € 
 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) zweites Jahr       

40.000,00 € 
 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) drittes Jahr       

10.000,00 € 
 Voraussichtliche Gesamtgrobkosten nach drei Jahren     

300.000,00 € 
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H2: Grobkostenübersicht Schulen: Räume der Kategorie 1: 
 

 Investitionskosten für 310 Geräte     
 1.370.000,00  € 

 voraussichtlich möglicher Förderbetrag        
530.000,00 € 

 verbleibender Eigenanteil der Stadt Freising        
840.000,00 € 

 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) erstes Jahr       
40.000,00  € 

 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) zweites Jahr     
140.000,00  € 

 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) drittes Jahr       
40.000,00  € 

 Voraussichtliche Gesamtgrobkosten nach drei Jahren 
 1.060.000,00 € 

 
H3: Grobkostenübersicht Kita´s: Räume der Kategorie 1: 

 
 Investitionskosten für 150 Geräte                   

560.000,00 € 
 voraussichtlich möglicher Förderbetrag        

230.000,00  € 
 verbleibender Eigenanteil der Stadt Freising        

330.000,00  € 
 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) erstes Jahr       

20.000,00 € 
 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) zweites Jahr       

70.000,00 € 
 ca. Kosten (Wartung, Filterwechsel, Strom,…) drittes Jahr       

20.000,00 € 
 Voraussichtliche Gesamtgrobkosten nach drei Jahren         

440.000,00 € 
 
Hinweise zur Grobkostenermittlung: 

 
 Kosten sind nur grob ermittelt, da der Markt auf Grund der zu erwartenden 

steigenden Nachfrage nicht einschätzbar ist 
 Wenn die Investitionskosten den Betrag von 214.000 € netto übersteigen 

muss die Leistung europaweit ausgeschrieben werden. 
 Die Wartungskosten können eventuelle reduziert werden, wenn diese als Ei-

genleistung durchgeführt werden kann. 
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I) Möglicher Terminplan- Ausschreibung und Vergabe (europaweit) 

 
 Beschluss Stadtrat        22.07.2021 
 Bekanntmachung TED (europaweit)     26.07.2021 
 Freigabe der Ausschreibungsunterlagen     30.07.2021 
 Eröffnungstermin (verkürzte Angebotsfrist 15 Werktage)  24.08.2021 
 Prüfung und Wertung bis       27.08.2021 
 Wartefrist vor Auftragsvergabe (10 Werktage) bis   10.09.2021 
 Auftragsvergabe        13.09.2021 

 mögliche Lieferung           nach Marktlage 
 
 
J) Rückmeldung Leitungen Schulen / Kita´s 
 
Schulen: 
Das Fachamt (Referat 5) berichtet in der Sitzung über den aktuellen Sachstand.  
 
Kindertageseinrichtung: 
Das Fachamt (Referat 5) berichtet in der Sitzung über den aktuellen Sachstand.  
 
 
K) Mobile Luftreinigungsgeräte 
 

 Die bayerische Staatsregierung hat mit Beschlüssen vom 29. Juni und 6. 
Juli 2021 ein nochmaliges Förderprogramm aufgelegt, mit dem die kom-
munalen und privaten Schulaufwandsträger bei der Umsetzung techni-
scher Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in ihren Ein-
richtungen finanziell unterstützt werden. 
 

 Im aktuellen dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (13. BaylfSMV) ist keine Differenzierung von Räumen ohne bzw. mit mo-
bilen Luftreinigungsgeräte hinsichtlich des Präsenz- bzw. Wechselunterrichts 
vorhanden. Ob ein entsprechender Zusatz bei einer Novellierung erfolgt, kann 
zum derzeitigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. 

 
 Gemäß UBA ist der Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten bei Räume der 

Kategorie 1 nicht notwendig, wenn ein Luftaustausch gewährleistet wird. Bei 
Räumen der Kategorie 2 ist der Einsatz von mobilen Luftreiniger sinnvoll. 

 
 Die mobilen Luftreinigungsgeräte können richtig dimensioniert und betrieben 

infektiöser Partikel um eine Größenordnung von bis zu 90 Prozent im Raum 
bereits während des Unterrichtes zu reduzieren.   
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 Selbst durch eine effiziente Reduzierung von Aerosolen in der Raumluft das 
Risiko einer Übertragung im Nahfeld, z.B. bei face-to-face Kontakt bei einem 
Abstand von < 1,5 m nicht effektiv verringern kann.  
 

 Die mobilen Luftreinigungsgeräte beseitigen nicht die sich in einem Schulraum 
durch Atmung anreichernde Luftfeuchte, das Kohlendioxid und weitere chemi-
sche Gase aus Mobiliar und Bauprodukten. Auch daher muss auch bei Nut-
zung mobiler Luftreiniger regelmäßig gelüftet werden.  

 
 

 Es ist darauf zu achten, dass der Einsatz mobilen Luftreinigungsgeräten nicht 
zu einem Gefühl der „falschen Sicherheit“ führt, und dass die empfohlenen in-
fektionspräventiven Maßnahmen (AHA+L-Regel Abstand halten - Hygiene be-

achten - im Alltag Masken tragen + regelmäßig Lüften) weiterhin befolgt wer-
den.  
 

 Für die Aufstellung der mobilen Luftreinigungsgeräte ist ein entsprechender 
Platzbedarf in den Räumen erforderlich. 
 

 Die Geräte müssen laut Zweckbindungsfrist 3 Jahre gemäß Förderprogramm 
in Betrieb sein (inkl. Wartung mit Filterwechsel). Was mit diesen Geräten nach 
3 Jahren passiert, muss noch geklärt werden. 
 

 Die mobilen Luftreinigungsgeräte müssen europaweit ausgeschrieben wer-
den. 
 

 Bei den Kosten ist darauf hinzuweisen, dass der Markt derzeit nicht seriös ab-
schätzbar ist, auch hinsichtlich der zu erwartenden steigenden Nachfrage. 
 

 Bei den Lieferzeiten ist unklar, ob mobile Luftreinigungsgeräte wirklich kurz-
fristig lieferbar sind, auch hinsichtlich der zu erwartenden steigenden Nach-
frage. 

 

Beschluss Nr.84/12a 

Anwesend: 35   Für: 33 Gegen: 2 den Antrag: 

 

1) Nach Beendigung der derzeit laufenden Überprüfung sollen die förderfähigen Räume in 

     Schulen und KiTa’s in der Trägerschaft der Stadt Freising, die der Kat. 2 oder 3 gemäß 

UBA entsprechen mit (mobilen) Luftreinigungsgeräten gemäß den technischen Anforde-

rungen wie im Sachbericht beschreiben, ausgestattet werden. 
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2) Dies sind nach derzeitigem Kenntnisstand (Überprüfung noch nicht abgeschlossen) bis zu 

81 Räume.  Die Maßnahme Ausstattung von Räumen der Kat. 2 + 3 gemäß UBA mit (mo-

bilen) Luftreinigungsgeräten mit Gesamtinvestitionskosten i.H. von 380.000,- € wird als 

Projekt beschlossen. 

 

3) Die erforderlichen außerplanmäßigen HH-Mittel i.H. von 380.000,- € sollen von der  

     HH-Stelle 1/0683/9402 behelfsweise umgeschichtet werden. 

 

 

TOP 6 Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 

 a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke Ver- 

     sorgungs-GmbH zum 31.12.2020 einschließlich Lagebericht  

 Anwesend: 25 
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Beschluss Nr. 85/12a 

Anwesend: 29   Für: 29 Gegen: 0 den Antrag 

 

Der Oberbürgermeister der Stadt Freising wird ermächtigt, in der Gesellschafterversamm-

lung der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH folgende Beschlüsse zu fassen: 

  

a) Der Gesellschafter stellt gemäß § 14 Ziffer 2 b des Gesellschaftsvertrages, den geprüften 

Jahresabschluss wie folgt fest:  

Die Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem 

Gewinn in Höhe von 4.480.944,34 Euro ab. Der Gewinn wird an die Freisinger Stadtwerke 

abgeführt.  

 

Die Bilanzsumme erreicht einen Wert von 63.913.842,18 Euro.  

 

 

 

TOP 6 Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 

 b) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-

GmbH für das Geschäftsjahr 2020  

 Anwesend: 34 

 

 

Beschluss Nr. 86/12a 

Anwesend: 25   Für: 25 Gegen: 0 den Antrag 

 

b) Dem Aufsichtsrat der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH wird für das Geschäfts-

jahr 2020 Entlastung erteilt.  
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TOP 6 Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH 

 c) Entlastung der Geschäftsführung der Freisinger Stadtwerke Versor-

gungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2020  

 Anwesend: 31 

 

Beschluss Nr. 87/12a 

Anwesend: 31   Für: 31 Gegen: 0 den Antrag 

 

c) Der Geschäftsführung der Freisinger Stadtwerke Versorgungs-GmbH wird für das Ge-

schäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.  

 

 

 

TOP 7 Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH  

 a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke Parkhaus 

und Verkehrs-GmbH  

         Anwesend: 31 

 



 100 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 101 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Beschluss Nr. 88/12a 

Anwesend: 31   Für: 31 Gegen: 0 den Antrag 

 

Der Stadtrat beschließt: 
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Der Oberbürgermeister der Stadt Freising wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung 

der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH (PVG) folgende Beschlüsse zu 

fassen: 

 

Die Gesellschafterversammlung nimmt das Prüfungsergebnis zustimmend zur Kenntnis und 

erhebt nach eigener Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss 2020 ein-

schließlich Lagebericht. Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Jahresabschluss zum 

31.12.2020 zu, der damit festgestellt ist. 

 

 

 

TOP 7 Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH 

 b) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und 

Verkehrs-GmbH für das Geschäftsjahr 2020  

 Anwesend: 31 

 

 

Beschluss Nr. 89/12a 

Anwesend: 23   Für: 23 Gegen: 0 den Antrag 

 

Dem Aufsichtsrat der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH wird für das Ge-

schäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 

 

 

 

TOP 7 Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH 

 c) Entlastung des Geschäftsführers der Freisinger Stadtwerke Parkhaus 

und Verkehrs-GmbH für das Geschäftsjahr 2020  

 Anwesend: 31 
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Beschluss Nr. 90/12a 

Anwesend: 30   Für: 30 Gegen: 0 den Antrag 

 

Dem Geschäftsführer der Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH wird für das 

Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.  

 

 

 

TOP 8 Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Projekt-GmbH  

 a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke For-

schungs- und Projekt-GmbH zum 31.12.2020 

 Anwesend: 30 
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Beschluss Nr. 91/12a 

Anwesend: 32   Für: 32 Gegen: 0 den Antrag 
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Der Stadtrat beschließt: 

Der Oberbürgermeister der Stadt Freising wird ermächtigt, in der Gesellschafterversamm-

lung der Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Projekt-GmbH folgende Beschlüsse zu fas-

sen: 

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Jahresabschluss 2020 zustimmend zur Kenntnis, 

der damit festgestellt ist. Der Verlust beträgt 382,24 Euro und wird gemäß Ergebnisabfüh-

rungsvertrag von den Freisinger Stadtwerken ausgeglichen. 

Der Geschäftsführung der Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Projekt-GmbH wird für 

das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Nürnberg wird als Abschlussprü-

fer für den Jahresabschluss 2021 der Freisinger Stadtwerke Forschungs- und Projekt-GmbH 

bestellt. 

 

 

 

TOP 9 Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs-GmbH  

 a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Stadtwerke Wohnbau 

und Verwaltungs-GmbH zum 31.12.2020 b) Ergebnisverwendung 2020  

 Anwesend: 32 
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Beschluss Nr. 92/12a 
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Anwesend: 32   Für: 32 Gegen: 0 den Antrag 

 

Der Stadtrat beschließt: 

Der Oberbürgermeister der Stadt Freising wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung 

der Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs-GmbH folgende Beschlüsse zu fas-

sen. 

Die Gesellschafterversammlung nimmt den Jahresabschluss 2020 einschließlich Lagebericht 

zustimmend zur Kenntnis und erhebt nach eigener Prüfung keine Einwendungen. Die Gesell-

schafterversammlung stimmt dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 einschließlich Lagebe-

richt zu, der damit festgestellt ist. 

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2020, in Höhe von 978,96 Euro wird auf neue Rechnung 

vorgetragen.  

 

 

 

TOP 9 Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs-GmbH 

 c) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Stadtwerke Wohnbau und 

Verwaltungs-GmbH für das Jahr 2020  

 Anwesend: 32 

 

 

Beschluss Nr. 93/12a 

Anwesend: 25   Für: 25 Gegen: 0 den Antrag 

 

Dem Aufsichtsrat der Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs-GmbH wird für das 

Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 

 

 

 

TOP 9 Freisinger Stadtwerke Parkhaus und Verkehrs-GmbH 

 d) Entlastung des Geschäftsführers der Freisinger Stadtwerke Wohnbau 

und Verwaltungs-GmbH für das Jahr 2020   
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 Anwesend: 32 

 

Beschluss Nr. 94/12a 

Anwesend: 32   Für: 32 Gegen: 0 den Antrag 

 

Dem Geschäftsführer der Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs-GmbH wird für 

das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 

 
 

 

TOP 10 Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG  

 a) Feststellung des Jahresabschlusses der Freisinger Wohnbau GmbH & 

Co. Immobilien KG zum 31.12.2020 

 Anwesend: 32 



 111 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 



 112 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 113 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

Beschluss Nr. 95/12a 

Anwesend: 31   Für: 31 Gegen: 0 den Antrag 

 

Der Stadtrat beschließt: 

Der Oberbürgermeister der Stadt Freising wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung 

der Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG folgende Beschlüsse zu fassen:  

Die Gesellschafterversammlung nimmt das Prüfungsergebnis zustimmend zur Kenntnis und 

erhebt nach eigener Prüfung keine Einwendungen gegen den Jahresabschluss 2020 und 

den Lagebericht. Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Jahresabschluss zum 

31.12.2020 einschließlich Lagebericht und Prüfungsergebnis zu, der damit festgestellt ist. 

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2020 in Höhe von 281.822,99 Euro wird für die Steu-

erlast des Gesellschafters auf dem Verrechnungskonto des Kommanditisten (Kapitalkonto 

III) der Betrag in Höhe von 54.434,00 Euro gutgeschrieben. Der restliche Jahresüberschuss 

in Höhe von 227.388,99 Euro wird in die anderen Gewinnrücklagen (Kapitalkonto II) einge-

stellt. 

 

 

 

TOP 10 Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG 

 c) Entlastung des Aufsichtsrates der Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Im-

mobilien KG für das Geschäftsjahr 2020  

 Anwesend: 31 

 

 

Beschluss Nr. 96/12a 

Anwesend: 24   Für: 24 Gegen: 0 den Antrag 

 

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG 

wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 

 

 

 



 114 

 

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des 

Stadtrates (2021/StR/012) vom 22.07.2021 

__________________________________________________________________________ 

 

 

TOP 10 Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG 

 d) Entlastung der Komplementärgesellschaft Freisinger Stadtwerke Wohn-

bau und Verwaltungs-GmbH   

 Anwesend: 31 

 

 

Beschluss Nr. 97/12a 

Anwesend: 32   Für: 32 Gegen: 0 den Antrag 

 

Der Komplementärgesellschaft, Freisinger Stadtwerke Wohnbau und Verwaltungs-GmbH, 

wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt. 

 
 

 

TOP 10 Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG 

 e) Verzinsung des Eigenkapitaldarlehens 2021 

 Anwesend: 32 
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Beschluss Nr. 98/12a 

Anwesend: 32   Für: 32 Gegen: 0 den Antrag 

 

Der Stadtrat beschließt: 

Der Oberbürgermeister der Stadt Freising wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung 

der Freisinger Wohnbau GmbH & Co. Immobilien KG folgenden Beschluss zu fassen:  

Die Verzinsung des Eigenkapitalersatzdarlehens wird für das Geschäftsjahr 2021, abwei-

chend von der ursprünglichen Regelung des Einbringungsvertrages, mit einem Zinssatz in 

Höhe von 0,5 % verzinst. 

   

 


